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Merkblatt 
 
Erforderliche Unterlagen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 30 Gewerbeordnung (GewO) für den Betrieb 
einer privaten Krankenanstalt. Alle Unterlagen sind im Original oder als beglaubigte Kopie möglichst 4 Wochen 
vor der geplanten Eröffnung des Betriebes einzureichen. 
 
 

1. Bei „natürlichen Personen“ oder Personengesellschaften (GbR, KG, OHG). 
(Bei Personengesellschaften ist für jeden Gesellschafter ein Antrag und alle Unterlagen erforderlich). 

 

 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für eine private Krankenanstalt (vollständig ausgefüllt und unterschrieben). 

 
 Behördliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart „0“). (Anzufordern über die 

Wohnsitzgemeinde. Die Auskunft geht vom Bundesamt für Justiz in Bonn direkt an das Landratsamt). 

 
 Gewerbezentralregisterauskunft (Belegart „9“). (Anzufordern über die Wohnsitzgemeinde. Die Auskunft geht 

vom Bundesamt für Justiz in Bonn direkt an das Landratsamt). 

 
 Bescheinigung in Steuersachen des für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Finanzamtes.  

(telefonische Anforderung ist möglich)  Finanzamt Immenstadt: 08323/801-0 
  Finanzamt Kempten:  0831/256-0 

 
 Miet- bzw. Pachtvertrag oder Kaufvertrag bzw. Eintragung aus dem Grundbuchauszug 

 falls der Antragsteller Eigentümer des Betriebes ist. 

 
 Beschreibung des Therapiekonzeptes 

 
 Nachweis der ärztlichen Leitung der Krankenanstalt (Vertrag) und Nachweis einer für die 

Fachrichtung der Klinik einschlägig abgeschlossenen Weiterbildung (Facharzt), bei mehreren Fachrichtungen sind für 
jede Fachrichtung entsprechende Nachweis zu führen. 

 
 Nachweis der Vertretung der ärztlichen Leitung durch einen Arzt gleicher Qualifikation. 

 
 Personalbestand (medizinisches Fachpersonal und Hilfspersonal). 

 
 Hausordnung 

 
 Hygieneplan/ Desinfektionsplan 

 
 Grundrisspläne im Maßstab 1:100 für alle Betriebsräume. 

 
 Amtlicher Lageplan im Maßstab 1:1000. 
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2. Bei juristischen Personen (GmbH, AG usw.) 
 

 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für eine private Krankenanstalt (vollständig ausgefüllt und unterschrieben). 

 

 Handelsregisterauszug 
 

 Gewerbezentralregisterauskunft (Belegart „9“). (Anzufordern über die Wohnsitzgemeinde. Die Auskunft geht 

vom Bundesamt für Justiz in Bonn direkt an das Landratsamt). 

 
 Bescheinigung in Steuersachen des für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Finanzamtes.  

(telefonische Anforderung ist möglich)  Finanzamt Immenstadt: 08323/801-0 
  Finanzamt Kempten:  0831/256-0 

 
 Miet- bzw. Pachtvertrag oder Kaufvertrag bzw. Eintragung aus dem Grundbuchauszug 

 falls der Antragsteller Eigentümer des Betriebes ist. 

 
 Beschreibung des Therapiekonzeptes 

 
 Nachweis der ärztlichen Leitung der Krankenanstalt (Vertrag) und Nachweis einer für die 

Fachrichtung der Klinik einschlägig abgeschlossenen Weiterbildung (Facharzt), bei mehreren Fachrichtungen sind für 
jede Fachrichtung entsprechende Nachweis zu führen. 

 
 Nachweis der Vertretung der ärztlichen Leitung durch einen Arzt gleicher Qualifikation. 

 
 Personalbestand (medizinisches Fachpersonal und Hilfspersonal). 

 
 Hausordnung 

 
 Hygieneplan/ Desinfektionsplan 

 
 Grundrisspläne im Maßstab 1:100 für alle Betriebsräume. 

 

 Amtlicher Lageplan im Maßstab 1:1000. 

 
 
sowie für jeden im Gesellschaftsvertrag angegebenen Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglied: 

 
 Behördliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart „0“). (Anzufordern über die 

Wohnsitzgemeinde. Die Auskunft geht vom Bundesamt für Justiz in Bonn direkt an das Landratsamt). 

 
 Gewerbezentralregisterauskunft (Belegart „9“). (Anzufordern über die Wohnsitzgemeinde. Die Auskunft geht 

vom Bundesamt für Justiz in Bonn direkt an das Landratsamt). 

 
 Bescheinigung in Steuersachen des für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Finanzamtes.  

(telefonische Anforderung ist möglich)  Finanzamt Immenstadt: 08323/801-0 
  Finanzamt Kempten:  0831/256-0 

 


